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– Fassung Januar 2008
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§ 1 Versicherte Sachen

1. Versichert sind die in dem Versicherungsschein beschriebe-
nen Gebäude.

2. Zubehör, das der Instandhaltung eines versicherten Gebäu-
des oder dessen Nutzung zu Wohnzwecken dient, ist mit-
versichert, soweit es sich in dem Gebäude befindet oder
außen an dem Gebäude angebracht ist.

3. Weiteres Zubehör sowie sonstige Grundstücksbestandteile
auf dem im Versicherungsschein bezeichneten Grundstück
(Versicherungsgrundstück) sind nur aufgrund besonderer
Vereinbarung versichert.

4. Nicht versichert sind in das Gebäude nachträglich eingefüg-
te – nicht aber ausgetauschte – Sachen, die ein Mieter auf
seine Kosten beschafft oder übernommen hat und für die er
die Gefahr trägt. Die Versicherung dieser Sachen kann ver-
einbart werden.

§ 2 Versicherte Kosten

1. Versichert sind die infolge eines Versicherungsfalles notwen-
digen Kosten
a) für das Aufräumen und den Abbruch versicherter Sachen,

für das Abfahren von Schutt und sonstigen Resten dieser
Sachen zum nächsten Ablagerungsplatz und für das Ab-
lagern oder Vernichten (Aufräumungs- oder Abbruchkos -
ten);

b) die dadurch entstehen, dass zum Zweck der Wiederher-
stellung oder Wiederbeschaffung versicherter Sachen,
andere Sachen bewegt, verändert oder geschützt werden
müssen (Bewegungs- oder Schutzkosten);

c) für – auch erfolglose – Maßnahmen, die der Versiche-
rungsnehmer zur Abwendung eines unmittelbar drohen-
den Versicherungsfalles oder Minderung eines versicher-
ten Schadens für sachgerecht halten durfte (Schaden -
abwendungs- und Schadenminderungskosten).

2. Für die Entschädigung versicherter Kosten gemäß Nr. 1 a
und 1 b gilt die Entschädigungsgrenze gemäß § 17 Nr. 1.

3. Nicht versichert sind Aufwendungen für Leistungen der Feu-
erwehren oder anderer im öffentlichen Interesse zur Hilfeleis -
tung Verpflichteter, wenn diese Leistungen im öffentlichen
Interesse erbracht werden.

§ 3 Versicherter Mietausfall
1. Der Versicherer ersetzt

a) den Mietausfall einschließlich etwaiger fortlaufender Miet-
nebenkosten, wenn Mieter von Wohnräumen infolge eines
Versicherungsfalles berechtigt sind, die Zahlung der Miete
ganz oder teilweise zu verweigern;

b) den ortsüblichen Mietwert von Wohnräumen, die der Ver-
sicherungsnehmer selbst bewohnt und die infolge eines
Versicherungsfalles unbenutzbar geworden sind, falls
dem Versicherungsnehmer die Beschränkung auf einen
etwa benutzbar gebliebenen Teil der Wohnung nicht zu-
gemutet werden kann.

2. Die Versicherung des Mietausfalls oder des ortsüblichen
Mietwerts für gewerblich genutzte Räume bedarf besonde-
rer Vereinbarung.

3. Mietausfall oder Mietwert werden bis zu dem Zeitpunkt er-
setzt, in dem die Wohnung wieder benutzbar ist, längstens
für 12 Monate seit dem Eintritt des Versicherungsfalles, so-
weit nicht etwas anderes vereinbart wurde. Entschädigung
wird nur geleistet, soweit der Versicherungsnehmer die Mög -
lichkeit der Wiederbenutzung nicht schuldhaft verzögert.

§ 4 Versicherte Gefahren und Schäden
1. Entschädigt werden versicherte Sachen die durch

a) Brand, Blitzschlag, Explosion, Anprall oder Absturz eines
Luftfahrzeuges, seiner Teile oder seiner Ladung (§ 5)

b) Leitungswasser (§ 6)
c) Sturm, Hagel (§ 8)
zerstört oder beschädigt werden oder infolge eines solchen
Ereignisses abhanden kommen (Versicherungsfall).

2. Entschädigt werden auch Bruchschäden an Rohren der
Wasserversorgung und Frostschäden an sonstigen Lei-
tungswasser führenden Einrichtungen (Versicherungsfall)
gemäß § 7.

3. Jede der Gefahrengruppen nach Nr. 1a, 1b und 2 oder 1c
kann auch einzeln versichert werden.

§ 5 Brand; Blitzschlag; Explosion
1. Brand ist ein Feuer, das ohne einen bestimmungsgemäßen

Herd entstanden ist oder ihn verlassen hat und das sich aus
eigener Kraft auszubreiten vermag.
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2. Blitzschlag ist das unmittelbare Auftreffen eines Blitzes auf
Sachen.

3. Explosion ist eine auf dem Ausdehnungsbestreben von Ga-
sen oder Dämpfen beruhende, plötzlich verlaufende Kraft -
äußerung.

§ 6 Leitungswasser

1. Leitungswasser ist Wasser, das aus
a) Zu- oder Ableitungsrohren der Wasserversorgung,
b) mit dem Rohrsystem verbundenen sonstigen Einrichtun-

gen oder Schläuchen der Wasserversorgung,
c) Anlagen der Warmwasser- oder Dampfheizung,
d) Sprinkler- oder Berieselungsanlagen
bestimmungswidrig ausgetreten ist.

2. Wasserdampf steht Leitungswasser gemäß Nr. 1 gleich.

§ 7 Rohrbruch; Frost

1. Innerhalb versicherter Gebäude sind versichert Frost- und
sons tige Bruchschäden an Rohren
a) der Wasserversorgung (Zu- oder Ableitungen);
b) der Warmwasser- oder Dampfheizung;
c) von Sprinkler- oder Berieselungsanlagen.

2. Darüber hinaus sind innerhalb versicherter Gebäude auch
versichert Frostschäden an
a) Badeeinrichtungen, Waschbecken, Spülklosetts, Wasser-

hähnen, Geruchsverschlüssen, Wassermessern oder ähn-
lichen Installationen;

b) Heizkörpern, Heizkesseln, Boilern oder an vergleichbaren
Teilen von Warmwasser- oder Dampfheizungsanlagen;

c) Sprinkler- oder Berieselungsanlagen.
3. Außerhalb versicherter Gebäude sind versichert Frost- und

sonstige Bruchschäden an Zuleitungsrohren der Wasserver-
sorgung und an Rohren der Warmwasser- oder Dampfhei-
zung, soweit diese Rohre der Versorgung versicherter Ge-
bäude oder Anlagen dienen und sich auf dem Versiche-
rungsgrundstück befinden.

§ 8 Sturm; Hagel

1. Sturm ist eine wetterbedingte Luftbewegung von mindes -
tens Windstärke 8.
Ist die Windstärke für das Versicherungsgrundstück nicht
feststellbar, wird Sturm unterstellt, wenn der Versicherungs-
nehmer nachweist, dass
a) die Luftbewegung in der Umgebung Schäden an Gebäu-

den in einwandfreiem Zustand oder an ebenso wider-
standsfähigen anderen Sachen angerichtet hat oder

b) der Schaden wegen des einwandfreien Zustandes des
versicherten Gebäudes nur durch Sturm entstanden sein
kann.

2. Versichert sind nur Schäden, die entstehen
a) durch unmittelbare Einwirkung des Sturmes auf versi-

cherte Sachen;
b) dadurch, dass der Sturm Gebäudeteile, Bäume oder an-

dere Gegenstände auf versicherte Sachen wirft;
c) als Folge eines Sturmschadens gemäß a oder b an ver -

sicherten Sachen.
3. Für Schäden durch Hagel gilt Nr. 2 sinngemäß.

§ 9 Nicht versicherte Sachen und Schäden

1. Nicht versichert sind ohne Rücksicht auf mitwirkende Ursa-
chen Schäden die durch Kriegsereignisse jeder Art, innere
Unruhen, Erdbeben oder Kernenergie*) entstehen.

2. Der Versicherungsschutz gegen Brand, Blitzschlag und Ex-
plosion erstreckt sich ohne Rücksicht auf mitwirkende Ursa-
chen nicht auf
a) Brandschäden, die an versicherten Sachen dadurch ent-

stehen, dass sie einem Nutzfeuer oder der Wärme zur
Bearbeitung oder zu sonstigen Zwecken ausgesetzt wer-
den; dies gilt auch für Sachen, in denen oder durch die
Nutzfeuer oder Wärme erzeugt, vermittelt oder weiterge-
leitet wird;

b) Sengschäden, außer wenn sie durch Brand, Blitzschlag
oder Explosion entstanden sind;

c) Kurzschluss- und Überspannungsschäden, die an elektri-
schen Einrichtungen entstanden sind, außer wenn sie die
Folge eines Brandes oder einer Explosion sind.

3. Der Versicherungsschutz gegen Leitungswasser, Rohrbruch
und Frost sowie gegen Sturm und Hagel erstreckt sich ohne
Rücksicht auf mitwirkende Ursachen nicht auf Schäden
a) an versicherten Sachen, solange das versicherte Gebäu-

de noch nicht bezugsfertig oder wegen Umbauarbeiten
für seinen Zweck nicht mehr benutzbar ist;

b) durch Brand, Blitzschlag, Explosion, Anprall oder Absturz
eines Luftfahrzeuges, seiner Teile oder seiner Ladung.

4. Der Versicherungsschutz gegen Leitungswasser erstreckt
sich ohne Rücksicht auf mitwirkende Ursachen nicht auf
Schäden durch
a) Plansch- oder Reinigungswasser;
b) Grundwasser, stehendes oder fließendes Gewässer,

Hochwasser oder Witterungsniederschläge oder einen
durch diese Ursachen hervorgerufenen Rückstau;

c) Öffnen der Sprinkler oder Bedienen der Berieselungsdü-
sen wegen eines Brandes, durch Druckproben oder
durch Umbauten oder Reparaturarbeiten an dem versi-
cherten Gebäude oder an der Sprinkler- oder Beriese-
lungsanlage;

d) Erdsenkung oder Erdrutsch, es sei denn, dass Leitungs-
wasser (§ 6 Nr. 1) die Erdsenkung oder den Erdrutsch
verursacht hat;

e) Schwamm.
Die Ausschlüsse gemäß a bis c gelten nicht für Leitungs-
wasserschäden infolge eines Rohrbruchs gemäß § 7.

5. Der Versicherungsschutz gegen Rohrbruch erstreckt sich
nicht auf Schäden durch Erdsenkung oder Erdrutsch, es sei
denn, dass Leitungswasser (§ 6 Nr. 1) die Erdsenkung oder
den Erdrutsch verursacht hat.

6. Der Versicherungsschutz gegen Sturm und Hagel erstreckt
sich ohne Rücksicht auf mitwirkende Ursachen nicht auf
Schäden
a) durch Sturmflut;
b) durch Lawinen;
c) durch Eindringen von Regen, Hagel, Schnee oder

Schmutz durch nicht ordnungsgemäß geschlossene Fen-
ster, Außentüren oder andere Öffnungen, es sei denn,
dass diese Öffnungen durch Sturm oder Hagel entstan-
den sind und einen Gebäudeschaden darstellen;

d) an Laden- und Schaufensterscheiben;
e) durch Leitungswasser (§ 6) oder Rohrbruch (§ 7).

§ 10 Anzeigepflichten des Versicherungsnehmers oder
 seines Vertreters bis zum Vertragsabschluss

1. Wahrheitsgemäße und vollständige Anzeigepflicht von Ge-
fahrumständen
Der Versicherungsnehmer hat bis zur Abgabe seiner Ver-
tragserklärung dem Versicherer alle ihm bekannten Ge-
fahrumstände anzuzeigen, nach denen der Versicherer in
Textform gefragt hat und die für dessen Entschluss erheb-
lich sind, den Vertrag mit dem vereinbarten Inhalt zu
schließen.
Der Versicherungsnehmer ist auch insoweit zur Anzeige ver-
pflichtet, als nach seiner Vertragserklärung, aber vor Ver-
tragsannahme der Versicherer in Textform Fragen im Sinne
des Satzes 1 stellt.

2. Rechtsfolgen der Verletzung der Anzeigepflicht
a) Vertragsänderung

Hat der Versicherungsnehmer die Anzeigepflicht nicht
vorsätzlich verletzt und hätte der Versicherer bei Kenntnis
der nicht angezeigten Gefahrumstände den Vertrag auch
zu anderen Bedingungen geschlossen, so werden die an-
deren Bedingungen auf Verlangen des Versicherers rück-
wirkend Vertragsbestandteil. Bei einer vom Versiche-
rungsnehmer unverschuldeten Pflichtverletzung werden
die anderen Bedingungen ab der laufenden Versiche-
rungsperiode Vertragsbestandteil.
Erhöht sich durch eine Vertragsänderung der Beitrag um
mehr als 10 % oder schließt der Versicherer die Gefahr-
absicherung für den nicht angezeigten Umstand aus, so
kann der Versicherungsnehmer den Vertrag innerhalb ei-
nes Monats nach Zugang der Mitteilung des Versicherers
ohne Einhaltung einer Frist kündigen. In dieser Mitteilung
der Vertragsänderung hat der Versicherer den Versiche-
rungsnehmer auf dessen Kündigungsrecht hinzuweisen.

b) Rücktritt und Leistungsfreiheit
Verletzt der Versicherungsnehmer seine Anzeigepflicht
nach Nr. 1, kann der Versicherer vom Vertrag zurücktre-
ten, es sei denn, der Versicherungsnehmer hat die Anzei-
gepflicht weder vorsätzlich noch grob fahrlässig verletzt.
Bei grober Fahrlässigkeit des Versicherungsnehmers ist

*) Der Ersatz dieser Schäden richtet sich in der Bundesrepublik Deutschland nach dem
Atomgesetz. Die Betreiber von Kernanlagen sind zur Deckungsvorsorge verpflichtet und
schließen hierfür Haftpflichtversicherungen ab
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das Rücktrittsrecht des Versicherers ausgeschlossen,
wenn der Versicherungsnehmer nachweist, dass der Ver-
sicherer den Vertrag bei Kenntnis der nicht angezeigten
Umstände zu gleichen oder anderen Bedingungen abge-
schlossen hätte. Tritt der Versicherer nach Eintritt des
Versicherungsfalles zurück, so ist er nicht zur Leistung
verpflichtet, es sei denn, der Versicherungsnehmer weist
nach, dass die Verletzung der Anzeigepflicht sich auf ei-
nen Umstand bezieht, der weder für den Eintritt oder die
Feststellung des Versicherungsfalles noch für die Fest-
stellung oder den Umfang der Leistungspflicht des Versi-
cherers ursächlich ist. Hat der Versicherungsnehmer die
Anzeigepflicht arglistig verletzt, ist der Versicherer nicht
zur Leistung verpflichtet.

c) Kündigung
Verletzt der Versicherungsnehmer seine Anzeigepflicht
nach Nr. 1 leicht fahrlässig oder schuldlos, kann der Ver-
sicherer den Vertrag unter Einhaltung einer Frist von ei-
nem Monat kündigen, es sei denn, der Versicherer hätte
den Vertrag bei Kenntnis der nicht angezeigten Umstände
zu gleichen oder anderen Bedingungen abgeschlossen.

d) Ausschluss von Rechten des Versicherers
Die Rechte des Versicherers zur Vertragsänderung (a),
zum Rücktritt (b) und zur Kündigung (c) sind jeweils aus-
geschlossen, wenn der Versicherer den nicht angezeigten
Gefahrenumstand oder die unrichtige Anzeige kannte.

e) Anfechtung
Das Recht des Versicherers, den Vertrag wegen arglisti-
ger Täuschung anzufechten, bleibt unberührt.

3. Frist für die Ausübung der Rechte des Versicherers
Die Rechte zur Vertragsänderung (2 a), zum Rücktritt (2 b)
oder zur Kündigung (2 c) muss der Versicherer innerhalb ei-
nes Monats in Schriftform geltend machen und dabei die
Umstände angeben, auf die er seine Erklärung stützt; zur
Begründung kann er nachträglich weitere Umstände inner-
halb eines Monats nach deren Kenntniserlangung angeben.
Die Monatsfrist beginnt mit dem Zeitpunkt, zu dem der Ver-
sicherer von der Verletzung der Anzeigepflicht und der Um-
stände Kenntnis erlangt, die das von ihm jeweils geltend ge-
machte Recht begründen.

4. Rechtsfolgenhinweis
Die Rechte zur Vertragsänderung (2 a), zum Rücktritt (2 b)
und zur Kündigung (2 c) stehen dem Versicherer nur zu,
wenn er den Versicherungsnehmer durch gesonderte Mittei-
lung in Textform auf die Folgen der Verletzung der Anzeige-
pflicht hingewiesen hat.

5. Vertreter des Versicherungsnehmers
Wird der Vertrag von einem Vertreter des Versicherungsneh-
mers geschlossen, so sind bei der Anwendung von Nr. 1
und 2 sowohl die Kenntnis und die Arglist des Vertreters als
auch die Kenntnis und die Arglist des Versicherungsneh-
mers zu berücksichtigen. Der Versicherungsnehmer kann
sich darauf, dass die Anzeigepflicht nicht vorsätzlich oder
grob fahrlässig verletzt worden ist, nur berufen, wenn weder
dem Vertreter noch dem Versicherungsnehmer Vorsatz oder
grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt.

6. Erlöschen der Rechte des Versicherers
Die Rechte des Versicherers zur Vertragsänderung (2 a),
zum Rücktritt (2 b) und zur Kündigung (2 c) erlöschen mit
Ablauf von fünf Jahren nach Vertragsabschluss. Die Frist
beläuft sich auf zehn Jahre, wenn der Versicherungsnehmer
oder sein Vertreter die Anzeigepflicht vorsätzlich oder arglis -
tig verletzt hat.

§ 10 a Anzeigepflichten des Versicherungsnehmers oder
seines Vertreters nach Vertragsabschluss; Gefahrerhöhung

1. Ändern sich nach Vertragsabschluss Umstände, nach denen
im Antrag gefragt wurde und die für die Gefahrtragung oder
die Beitragsberechnung erheblich sind, so ist der Versiche-
rungsnehmer verpflichtet, dies dem Versicherer unverzüglich
anzuzeigen.

2. Begriff der Gefahrerhöhung
a) Eine Gefahrerhöhung liegt vor, wenn nach Abgabe der

Vertragserklärung des Versicherungsnehmers die tatsäch-
lich vorhandenen Umstände so verändert werden, dass
der Eintritt des Versicherungsfalles oder eine Vergröße-
rung des Schadens oder die ungerechtfertigte Inan -
spruch nahme des Versicherers wahrscheinlicher wird.

b) Eine Gefahrerhöhung kann insbesondere – aber nicht 
nur – vorliegen, wenn
aa) sich ein gefahrerheblicher Umstand ändert nach dem

der Versicherer vor Vertragsschluss gefragt hat;

bb) in versicherten Gebäuden Gewerbebetriebe, gleich
welcher Art oder welchen Umfangs, verändert oder
neu aufgenommen werden;

cc) ein Gebäude oder der überwiegende Teil eines Ge-
bäudes nicht genutzt wird;

dd) bei Antragstellung vorhandene oder im Versiche-
rungsvertrag vereinbarte Einrichtungen und Maßnah-
men, welche die Gefahr mindern, beseitigt, in der
Quantität oder Qualität reduziert werden oder der
Versicherungsnehmer es unterlässt, den vorhandenen
oder vereinbarten Zustand aufrecht zu erhalten.

c) Eine Gefahrerhöhung nach a) liegt nicht vor, wenn sich
die Gefahr nur unerheblich erhöht hat oder nach den
 Umständen als mitversichert gelten soll.

3. Pflichten des Versicherungsnehmers
a) Nach Abgabe seiner Vertragserklärung darf der Versiche-

rungsnehmer ohne vorherige Zustimmung des Versicher-
ers keine Gefahrerhöhung vornehmen oder deren Vornah-
me durch einen Dritten gestatten.

b) Erkennt der Versicherungsnehmer nachträglich, dass er
ohne vorherige Zustimmung des Versicherers eine Gefah-
rerhöhung vorgenommen oder gestattet hat, so muss er
diese dem Versicherer unverzüglich anzeigen.

c) Eine Gefahrerhöhung, die nach Abgabe seiner Vertragser-
klärung unabhängig von seinem Willen eintritt, muss der
Versicherungsnehmer dem Versicherer unverzüglich an-
zeigen, nachdem er von ihr Kenntnis erlangt hat.

4. Kündigung oder Vertragsänderung durch den Versicherer
a) Kündigungsrecht des Versicherers

Verletzt der Versicherungsnehmer seine Verpflichtung
nach Nr. 3 a, kann der Versicherer den Vertrag fristlos
kündigen, wenn der Versicherungsnehmer seine Ver-
pflichtung vorsätzlich oder grob fahrlässig verletzt hat.
Das Nichtvorliegen von Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit
hat der Versicherungsnehmer zu beweisen.
Beruht die Verletzung auf einfacher Fahrlässigkeit, kann
der Versicherer unter Einhaltung einer Frist von einem
Monat kündigen.
Wird dem Versicherer eine Gefahrerhöhung in den Fällen
nach Nr. 3 b und c bekannt, kann er den Vertrag unter
Einhaltung einer Frist von einem Monat kündigen.

b) Vertragsänderung
Statt der Kündigung kann der Versicherer ab dem Zeit-
punkt der Gefahrerhöhung einen seinen Geschäfts-
grundsätzen entsprechenden erhöhten Beitrag verlangen
oder die Absicherung der erhöhten Gefahr ausschließen.
Erhöht sich der Beitrag als Folge der Gefahrerhöhung um
mehr als 10 Prozent oder schließt der Versicherer die Ab-
sicherung der erhöhten Gefahr aus, so kann der Versiche-
rungsnehmer den Vertrag innerhalb eines Monats nach
Zugang der Mitteilung des Versicherers ohne Einhaltung
einer Frist kündigen. In der Mitteilung hat der Versicherer
den Versicherungsnehmer auf dieses Kündigungsrecht
hinzuweisen.

5. Erlöschen der Rechte des Versicherers
Die Rechte des Versicherers zur Kündigung oder Vertrags -
änderung nach Nr. 4 erlöschen, wenn diese nicht innerhalb
eines Monats ab Kenntnis des Versicherers von der Gefah-
rerhöhung ausgeübt werden oder wenn der Zustand wieder-
hergestellt ist, der vor der Gefahrerhöhung bestanden hat.

6. Leistungsfreiheit wegen Gefahrerhöhung
a) Tritt nach einer Gefahrerhöhung der Versicherungsfall ein,

so ist der Versicherer nicht zur Leistung verpflichtet, wenn
der Versicherungsnehmer seine Pflichten nach Nr. 3 a
vorsätzlich verletzt hat. Verletzt der Versicherungsnehmer
diese Pflichten grob fahrlässig, so ist der Versicherer be-
rechtigt, seine Leistung in dem Verhältnis zu kürzen, das
der Schwere des Verschuldens des Versicherungsneh-
mers entspricht. Das Nichtvorliegen einer groben Fahrläs-
sigkeit hat der Versicherungsnehmer zu beweisen.

b) Nach einer Gefahrerhöhung nach Nr. 3 b und c ist der
Versicherer für einen Versicherungsfall, der später als ei-
nen Monat nach dem Zeitpunkt eintritt, zu dem die Anzei-
ge dem Versicherer hätte zugegangen sein müssen, leis -
tungsfrei, wenn der Versicherungsnehmer seine Anzeige-
pflicht vorsätzlich verletzt hat. Hat der Versicherungsneh-
mer seine Pflicht grob fahrlässig verletzt, so gelten Nr. 6 a
Satz 2 und 3 entsprechend. Die Leis tungspflicht des Ver-
sicherers bleibt bestehen, wenn ihm die Gefahrerhöhung
zu dem Zeitpunkt, zu dem ihm die Anzeige hätte zuge-
gangen sein müssen, bekannt war.

c) Die Leistungspflicht des Versicherers bleibt ferner beste-
hen,
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aa) soweit der Versicherungsnehmer nachweist, dass die
Gefahrerhöhung nicht ursächlich für den Eintritt des
Versicherungsfalles oder den Umfang der Leistungs-
pflicht war oder

bb) wenn zur Zeit des Eintrittes des Versicherungsfalles
die Frist für die Kündigung des Versicherers abgelau-
fen und eine Kündigung nicht erfolgt war oder

cc) wenn der Versicherer statt der Kündigung ab dem
Zeitpunkt der Gefahrerhöhung eine seinen Geschäfts-
grundsätzen entsprechenden erhöhten Beitrag ver-
langt.

§ 11 Obliegenheiten des Versicherungsnehmers vor dem
Versicherungsfall (Sicherheitsvorschriften)

1. Der Versicherungsnehmer hat
a) alle gesetzlichen, behördlichen oder vereinbarten Sicher-

heitsvorschriften zu beachten;
b) die versicherten Sachen, insbesondere wasserführende

Anlagen und Einrichtungen, Dächer und außen ange-
brachte Sachen stets in ordnungsgemäßem Zustand zu
erhalten und Mängel oder Schäden unverzüglich beseiti-
gen zu lassen;

c) nicht genutzte Gebäude oder Gebäudeteile genügend
häufig zu kontrollieren und dort alle wasserführenden An-
lagen und Einrichtungen abzusperren, zu entleeren und
entleert zu halten;

d) in der kalten Jahreszeit alle Gebäude und Gebäudeteile
zu beheizen und dies genügend häufig zu kontrollieren
oder dort alle wasserführenden Anlagen und Einrichtun-
gen abzusperren, zu entleeren und entleert zu halten.

2. Verletzt der Versicherungsnehmer vorsätzlich oder grob
fahrlässig eine dieser Obliegenheiten, so kann der Versiche-
rer innerhalb eines Monats, nachdem er von der Verletzung
Kenntnis erlangt hat, den Vertrag fristlos kündigen. Das
Kün digungsrecht des Versicherers ist ausgeschlossen, wenn
der Versicherungsnehmer beweist, dass er die Obliegenheit
weder vorsätzlich noch grob fahrlässig verletzt hat.

3. Verletzt der Versicherungsnehmer eine Obliegenheit nach 
Nr. 1 vorsätzlich, so ist der Versicherer von der Verpflichtung
zur Leistung frei. Bei grob fahrlässiger Verletzung der Oblie-
genheit ist der Versicherer berechtigt, seine Leistung in dem
Verhältnis zu kürzen, das der Schwere des Verschuldens
des Versicherungsnehmers entspricht. Das Nichtvorliegen
einer groben Fahrlässigkeit hat der Versicherungsnehmer zu
beweisen. 
Außer im Falle einer arglistigen Obliegenheitsverletzung ist
der Versicherer jedoch zur Leistung verpflichtet, soweit der
Versicherungsnehmer nachweist, dass die Verletzung der
Obliegenheit weder für den Eintritt oder die Feststellung des
Versicherungsfalles noch für die Feststellung oder den Um-
fang der Leistungspflicht des Versicherers ursächlich ist.

§ 12 Versicherung für fremde Rechnung

1. Rechte aus dem Vertrag
Der Versicherungsnehmer kann den Versicherungsvertrag im
eigenen Namen für das Interesse eines Dritten (Versicherten)
schließen. Die Rechte aus diesem Vertrag stehen nur dem
Versicherungsnehmer und nicht auch dem Versicherten zu.
Das gilt auch, wenn der Versicherte den Versicherungs-
schein besitzt.

2. Zahlung der Entschädigung
Der Versicherer kann vor Zahlung der Entschädigung an den
Versicherungsnehmer den Nachweis verlangen, dass der
Versicherte seine Zustimmung dazu erteilt hat. Der Versi-
cherte kann die Zahlung der Entschädigung nur mit Zustim-
mung des Versicherungsnehmers verlangen.

3. Kenntnis und Verhalten
a) Soweit die Kenntnis und das Verhalten des Versiche -

rungs nehmers von rechtlicher Bedeutung sind, sind bei
der Versicherung für fremde Rechnung auch die Kenntnis
und das Verhalten des Versicherten zu berücksichtigen.
Soweit der Vertrag Interessen des Versicherungsnehmers
und des Versicherten umfasst, muss sich der Versiche-
rungsnehmer für sein Interesse das Verhalten und die
Kenntnis des Versicherten nur zurechnen lassen, wenn
der Versicherte Repräsentant des Versicherungsnehmers
ist.

b) Auf die Kenntnis des Versicherten kommt es nicht an,
wenn der Vertrag ohne sein Wissen abgeschlossen wor-
den ist oder ihm eine rechtzeitige Benachrichtigung des
Versicherungsnehmers nicht möglich oder nicht zumutbar
war.

c) Auf die Kenntnis des Versicherten kommt es dagegen an,
wenn der Versicherungsnehmer den Vertrag ohne Auftrag
des Versicherten geschlossen und den Versicherer nicht
darüber informiert hat.

§ 13 Gleitende Neuwertversicherung; Versicherungswert
1914; Versicherungssumme 1914

1. Grundlage der Gleitenden Neuwertversicherung ist der Ver-
sicherungswert 1914.

2. Versicherungswert 1914 ist der ortsübliche Neubauwert des
Gebäudes entsprechend seiner Größe und Ausstattung so-
wie seines Ausbaues nach Preisen des Jahres 1914. Hierzu
gehören auch Architektengebühren sowie sonstige Kon -
struk  tions- und Planungskosten.

3. Die vereinbarte Versicherungssumme 1914 soll dem Versi-
cherungswert 1914 entsprechen.

4. Der Versicherungsschutz (§ 15) wird an die Baupreisent-
wicklung angepasst. Entsprechend verändert sich der Bei-
trag durch Erhöhung oder Verminderung des gleitenden
Neuwertfaktors.

5. Die Versicherungssumme 1914 vermindert sich nicht da-
durch, dass eine Entschädigung geleistet wird.

6. Der gleitende Neuwertfaktor erhöht oder vermindert sich je-
weils zum 1. Januar eines jeden Jahres für die in diesem
Jahr beginnende Versicherungsperiode entsprechend dem
Prozentsatz, um den sich der jeweils für den Monat Mai des
Vorjahres vom Statistischen Bundesamt veröffentlichte Bau-
preisindex für Wohngebäude und der für den Monat April
des Vorjahres veröffentlichte Tariflohnindex für das Bauge-
werbe geändert haben. Die Änderung des Baupreisindexes
für Wohngebäude wird zu 80 Prozent und die des Tariflohn-
indexes für das Baugewerbe zu 20 Prozent berücksichtigt;
bei dieser Berechnung wird jeweils auf zwei Stellen hinter
dem Komma gerundet.
Der gleitende Neuwertfaktor wird auf eine Stelle hinter dem
Komma gerundet.

7. Innerhalb eines Monats nach Zugang der Mitteilung über die
Erhöhung des gleitenden Neuwertfaktors kann der Versiche-
rungsnehmer durch Erklärung in Schriftform die Erhöhung
mit Wirkung für den Zeitpunkt aufheben, in dem sie wirksam
werden sollte. Die Versicherung bleibt als Neuwertversiche-
rung (§ 14 Nr. 1a) in Kraft, und zwar zum bisherigen Beitrag
und mit einer Versicherungssumme, die sich aus der Versi-
cherungssumme 1914, multipliziert mit 1/100 des bei Wirk-
samwerden des Widerspruchs zugrunde gelegten Baupreis -
indexes für Wohngebäude, ergibt.
Das Recht auf Herabsetzung der Versicherungssumme we-
gen erheblicher Überversicherung (§ 18) bleibt unberührt.

§ 14 Neuwert; Zeitwert; gemeiner Wert

1. Abweichend von § 13 Nr. 2 kann jeweils als Versicherungs-
wert vereinbart werden
a) der Neuwert;

Neuwert ist der ortsübliche Neubauwert. Hierzu gehören
auch Architektengebühren sowie sonstige Konstruktions-
und Planungskosten;

b) der Zeitwert;
der Zeitwert errechnet sich aus dem Neuwert abzüglich
der Wertminderung, die sich aus Alter und Abnutzung
 ergibt;

c) der gemeine Wert;
gemeiner Wert ist der für den Versicherungsnehmer er-
zielbare Verkaufspreis.

2. Der gemeine Wert ist auch ohne besondere Vereinbarung
Versicherungswert, falls das Gebäude zum Abbruch be-
stimmt oder sonst dauernd entwertet ist. Eine dauernde
Entwertung liegt insbesondere vor, wenn das Gebäude für
seinen Zweck nicht mehr zu verwenden ist.

3. In den Fällen von Nr. 1 a bis c gilt § 13 Nr. 5 sinngemäß.

§ 15 Entschädigungsberechnung

1. Ersetzt werden
a) bei zerstörten Gebäuden sowie bei zerstörten oder ab-

handen gekommenen sonstigen versicherten Sachen ge -
mäß § 1, der Neuwert unmittelbar vor Eintritt des Ver si che -
rungsfalles; in den Fällen des § 14 Nr. 1 b der Zeitwert; in
den Fällen des § 14 Nr. 1 c und 2 der gemeine Wert.

b) bei beschädigten Sachen die notwendigen Reparaturko-
sten zur Zeit des Eintritts des Versicherungsfalles zuzüg-
lich einer Wertminderung, die durch Reparatur nicht aus-
zugleichen ist, höchstens jedoch der Versicherungswert
unmittelbar vor Eintritt des Versicherungsfalles; die Repa-
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raturkosten werden gekürzt, soweit durch die Reparatur
der Versicherungswert der Sache gegenüber dem Versi-
cherungswert unmittelbar vor Eintritt des Versicherungs-
falles erhöht wird.

Restwerte werden angerechnet.
2. Ersetzt werden auch die notwendigen Mehrkosten infolge

Preissteigerungen zwischen dem Eintritt des Versicherungs-
falles und der Wiederherstellung.
Wenn der Versicherungsnehmer die Wiederherstellung nicht
unverzüglich veranlasst, werden die Mehrkosten nur in dem
Umfang ersetzt, in dem sie auch bei unverzüglicher Wieder-
herstellung entstanden wären.
Mehrkosten infolge von außergewöhnlichen Ereignissen, Be-
triebsbeschränkungen oder Kapitalmangel werden nicht er-
setzt.

3. Ersetzt werden auch die notwendigen Mehrkosten infolge
behördlicher Auflagen auf der Grundlage bereits vor Eintritt
des Versicherungsfalles erlassener Gesetze und Verordnun-
gen. Soweit behördliche Auflagen mit Fristsetzung vor Ein-
tritt des Versicherungsfalles erteilt wurden, sind die dadurch
entstehenden Mehrkosten nicht versichert.
Mehrkosten, die dadurch entstehen, dass wiederverwertba-
re Reste der versicherten und vom Schaden betroffenen Sa-
chen infolge behördlicher Wiederherstellungsbeschränkun-
gen nicht mehr verwertet werden dürfen, sind nicht versi-
chert.
Wenn die Wiederherstellung der versicherten und vom
Schaden betroffenen Sache aufgrund behördlicher Wieder-
herstellungsbeschränkungen nur an anderer Stelle erfolgen
darf, werden die Mehrkosten nur in dem Umfang ersetzt, in
dem sie auch bei Wiederherstellung an bisheriger Stelle ent-
standen wären.

4. Für die Entschädigung versicherter Mehrkosten gilt die Ent-
schädigungsgrenze gemäß § 17 Nr. 2

5. Der Versicherungsnehmer erwirbt den Anspruch auf Zahlung
des Teils der Entschädigung, der den Zeitwertschaden über-
steigt, nur, soweit und sobald er innerhalb von drei Jahren
nach Eintritt des Versicherungsfalles sichergestellt hat, dass
er die Entschädigung verwenden wird, um versicherte Sa-
chen in gleicher Art und Zweckbestimmung an der bisheri-
gen Stelle wiederherzustellen oder wiederzubeschaffen. Ist
dies an der bisherigen Stelle rechtlich nicht möglich oder
wirtschaftlich nicht zu vertreten, genügt es, wenn das Ge-
bäude an anderer Stelle innerhalb der Bundesrepublik
Deutschland wiederhergestellt wird.
Der Zeitwertschaden errechnet sich aus dem ortsüblichen
Neubauwert bzw. dem Wiederbeschaffungspreis von Sa-
chen gleicher Art und Güte im neuwertigen Zustand abzüg-
lich der Wertminderung, die sich aus Alter und Abnutzung
ergibt.

6. In den Fällen des § 14 ist die Gesamtentschädigung für ver-
sicherte Sachen versicherte Kosten und versicherter Miet-
ausfall je Versicherungsfall auf die Versicherungssumme be-
grenzt.
Dies gilt nicht für Schadenabwendungs- und Schadenmin-
derungskosten, soweit diese auf Weisung des Versicherers
entstanden sind.

7. Auf die Möglichkeit der Anrechnung einer Unterversicherung
gemäß § 16 wird hingewiesen.

§ 16 Unterversicherung, Unterversicherungsverzicht

1. Ist die Versicherungssumme niedriger als der Versicherungs-
wert unmittelbar vor Eintritt des Versicherungsfalles (Unter-
versicherung), wird nur der Teil des nach § 15 ermittelten
Betrags ersetzt, der sich zu dem ganzen Betrag verhält wie
die Versicherungssumme zu dem Versicherungswert.

2. Nr. 1 gilt entsprechend für die Berechnung der Entschädi-
gung versicherter Kosten gemäß § 2 und versicherten Miet-
ausfalles gemäß § 3.

3. In der Gleitenden Neuwertversicherung gilt die Versiche-
rungssumme 1914 als richtig ermittelt, wenn
a) sie aufgrund einer vom Versicherer anerkannten Schät-

zung eines Bausachverständigen festgesetzt wird;
b) der Versicherungsnehmer im Antrag den Neuwert in Prei-

sen eines anderen Jahres zutreffend angibt und der Versi-
cherer diesen Betrag auf seine Verantwortung umrechnet;

c) der Versicherungsnehmer Antragsfragen nach Größe,
Ausbau und Ausstattung des Gebäudes zutreffend beant-
wortet und der Versicherer hiernach die Versicherungs-
summe 1914 auf seine Verantwortung berechnet.

4. Wird die nach Nr. 3 ermittelte Versicherungssumme 1914
vereinbart, nimmt der Versicherer abweichend von Nr. 1 und

2 keinen Abzug wegen Unterversicherung vor (Unterversi-
cherungsverzicht).

5. Ergibt sich im Schadenfall, dass die Beschreibung des Ge-
bäudes und seiner Ausstattung gemäß Nr. 3 c von den
tatsächlichen Verhältnissen abweicht und ist dadurch die
Versicherungssumme 1914 zu niedrig bemessen, so kann
der Versicherer nach den Regelungen über die Anzeige-
pflichtverletzungen vom Vertrag zurücktreten, kündigen oder
eine Vertragsänderung vornehmen; ferner kann er bezüglich
der Differenz zwischen vereinbarter Versicherungssumme
und tatsächlichem Versicherungswert nach den Regeln der
Unterversicherung leistungsfrei sein.

6. Ferner gilt Nr. 4 nicht, wenn
a) der der Versicherungssummenermittlung zugrunde liegen-

de Bauzustand nachträglich, insbesondere durch wert-
steigernde Um-, An- oder Ausbauten, verändert wurde
und die Veränderung dem Versicherer nicht unverzüglich
angezeigt wurde;

b) ein weiterer Gebäudeversicherungsvertrag für das Ge-
bäude gegen dieselbe Gefahr besteht, soweit nicht etwas
anderes vereinbart wurde.

§ 17 Entschädigungsgrenzen

1. Soweit nichts anderes vereinbart ist, ist die Entschädigung
für versicherte Kosten gemäß § 2 Nr. 1 a und 1 b je Versi-
cherungsfall begrenzt
a) in der Gleitenden Neuwertversicherung auf 5 Prozent der

Versicherungssumme 1914, multipliziert mit dem im Zeit-
punkt des Versicherungsfalles für den Vertrag geltenden
gleitenden Neuwertfaktor (§ 13 Nr. 6);

b) in den Fällen des § 14 auf 5 Prozent der Versicherungs-
summe.

2. Das Gleiche gilt für die Entschädigung versicherter Mehr -
kosten gemäß § 15 Nr. 3.

§ 18 Mehrfache Versicherung; Überversicherung

1. Mehrfache Versicherung
a) Anzeigepflicht

aa) Wer bei mehreren Versicherern ein Interesse gegen
dieselbe Gefahr versichert, ist verpflichtet, dem Versi-
cherer die andere Versicherung unverzüglich mitzutei-
len. In der Mitteilung sind der andere Versicherer und
die Versicherungssumme anzugeben.

bb) Verletzt der Versicherungsnehmer die Anzeigepflicht
(siehe aa) vorsätzlich oder grob fahrlässig, so ist der
Versicherer unter den in §§ 10 Nr. 2, 10 a Nr. 4 und 6
beschriebenen Voraussetzungen zur Kündigung be-
rechtigt oder kann auch ganz oder teilweise leis -
tungsfrei sein. Leistungsfreiheit tritt nicht ein, wenn
der Versicherer vor Eintritt des Versicherungsfalles
Kenntnis von der anderen Versicherung erlangt hat

b) Haftung und Entschädigung bei Mehrfachversicherung
aa) Ist bei mehreren Versicherern ein Interesse gegen

dieselbe Gefahr versichert und übersteigen die Versi-
cherungssummen zusammen den Versicherungswert
oder übersteigt aus anderen Gründen die Summe der
Entschädigungen, die von jedem Versicherer ohne
Bestehen der anderen Versicherungen zu zahlen
wären, den Gesamtschaden, liegt eine Mehrfachver-
sicherung vor.

bb) Die Versicherer sind in der Weise als Gesamtschuld-
ner verpflichtet, dass jeder für den Betrag aufzukom-
men hat, dessen Zahlung ihm nach seinem Vertrage
obliegt; der Versicherungsnehmer kann aber im
Ganzen nicht mehr als den Betrag des ihm entstan-
denen Schadens verlangen. Dies gilt auch, wenn die
Verträge bei demselben Versicherer bestehen.
Erlangt der Versicherungsnehmer oder der Versicher-
te aus anderen Versicherungsverträgen Entschädi-
gung für denselben Schaden, so ermäßigt sich der
Anspruch aus vorliegendem Vertrag in der Weise,
dass die Entschädigung aus allen Verträgen insge-
samt nicht höher ist, als wenn der Gesamtbetrag der
Versicherungssummen, aus denen der Beitrag er-
rechnet wurde, nur in diesem Vertrag in Deckung ge-
geben worden wäre.
Bei Vereinbarung von Entschädigungsgrenzen er-
mäßigt sich der Anspruch in der Weise, dass aus al-
len Verträgen insgesamt keine höhere Entschädigung
zu leisten ist, als wenn der Gesamtbetrag der Versi-
cherungssummen in diesem Vertrag in Deckung ge-
geben worden wäre.
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Bei Vereinbarung eines Selbstbehaltes kann als Ent-
schädigung aus den mehreren Verträgen nicht mehr
als der Schaden abzüglich des Selbstbehaltes ver-
langt werden.

cc) Hat der Versicherungsnehmer eine Mehrfachversiche-
rung in der Absicht geschlossen, sich dadurch einen
rechtswidrigen Vermögensvorteil zu verschaffen, ist
jeder in dieser Absicht geschlossene Vertrag nichtig.
Dem Versicherer steht der Beitrag bis zu dem Zeit-
punkt zu, zu dem er von den die Nichtigkeit begrün-
denden Umständen Kenntnis erlangt.
Etwaige Schadensersatzansprüche des Versicherers
bleiben unberührt.

c) Beseitigung der Mehrfachversicherung
aa) Hat der Versicherungsnehmer den Vertrag, durch den

die Mehrfachversicherung entstanden ist, ohne
Kenntnis von dem Entstehen der Mehrfachversiche-
rung geschlossen, kann er verlangen, dass der später
geschlossene Vertrag aufgehoben oder die Versiche-
rungssumme unter verhältnismäßiger Minderung des
Beitrages auf den Teilbetrag herabgesetzt wird, der
durch die frühere Versicherung nicht gedeckt ist.
Die Aufhebung des Vertrages oder die Herabsetzung
der Versicherungssumme und Änderung des Beitra-
ges werden zu dem Zeitpunkt wirksam, zu dem die
Erklärung dem Versicherer zugeht.

bb) Die Regelungen nach aa) sind auch anzuwenden,
wenn die Mehrfachversicherung dadurch entstanden
ist, dass nach Abschluss der mehreren Versiche-
rungsverträge der Versicherungswert gesunken ist.
Sind in diesem Fall die mehreren Versicherungsver-
träge gleichzeitig oder im Einvernehmen der Versi-
cherer geschlossen worden, kann der Versicherungs-
nehmer nur die verhältnismäßige Herabsetzung der
Versicherungssummen und der Beiträge verlangen.

2. Überversicherung
a) Übersteigt die Versicherungssumme den Wert des versi-

cherten Interesses erheblich, so kann sowohl der Versi-
cherer als auch der Versicherungsnehmer verlangen, dass
zur Beseitigung der Überversicherung die Versicherungs-
summe mit sofortiger Wirkung herabgesetzt wird. Ab Zu-
gang des Herabsetzungsverlangens, ist für die Höhe des
Beitrages der Betrag maßgebend, den der Versicherer
berechnet haben würde, wenn der Vertrag von vornherein
mit dem neuen Inhalt geschlossen worden wäre.

b) Hat der Versicherungsnehmer die Überversicherung in
der Absicht geschlossen, sich dadurch einen rechtswidri-
gen Vermögensvorteil zu verschaffen, ist der Vertrag nich-
tig. Dem Versicherer steht der Beitrag bis zu dem Zeit-
punkt zu, zu dem er von den die Nichtigkeit begründen-
den Umständen Kenntnis erlangt.

§ 19 Beginn des Versicherungsschutzes, Fälligkeit und Fol-
gen verspäteter Zahlung des Beitrages

1. Einmaliger oder erster Beitrag
a) Beginn des Versicherungsschutzes

Der Versicherungsschutz beginnt zu dem im Versiche-
rungsschein angegebenen Zeitpunkt.
Ist dem Versicherungsnehmer bei Antragstellung bekannt,
dass ein Versicherungsfall bereits eingetreten ist, so be-
steht hierfür kein Versicherungsschutz.

b) Fälligkeit des einmaligen oder ersten Beitrages
Liegt der angegebene Zeitpunkt nach dem Zugang des
Versicherungsscheines, so hat der Versicherungsnehmer
den ersten oder einmaligen Beitrag unverzüglich nach
Ablauf von zwei Wochen nach Zugang des Versiche-
rungsscheins zu zahlen.
Weicht der Versicherungsschein vom Antrag des Versi-
cherungsnehmers oder getroffenen Vereinbarungen ab,
beträgt die Zahlungsfrist einen Monat nach Zugang des
Versicherungsscheins.
Liegt der angegebene Zeitpunkt vor dem Zugang des
Versicherungsscheins, so beginnt der Versicherungs-
schutz zum angegebenen Zeitpunkt, wenn der erste oder
einmalige Beitrag unverzüglich nach Zugang des Versi-
cherungsscheins gezahlt wird.
Ist unterjährige Zahlweise des Jahresbeitrags vereinbart,
gilt als erster Beitrag nur der entsprechende Teilbetrag
des ersten Jahresbeitrags.

c) Rücktrittsrecht des Versicherers bei Zahlungsverzug
Wird der einmalige oder der erste Beitrag nicht rechtzeitig
gezahlt, so kann der Versicherer vom Vertrag zurücktre-

ten, solange die Zahlung nicht bewirkt ist.
Der Rücktritt ist ausgeschlossen, wenn der Versiche-
rungsnehmer die Nichtzahlung nicht zu vertreten hat.

d) Leistungsfreiheit des Versicherers
Ist der einmalige oder der erste Beitrag bei Eintritt des
Versicherungsfalles nicht gezahlt, so ist der Versicherer
nicht zur Leistung verpflichtet, wenn er den Versiche-
rungsnehmer durch gesonderte Mitteilung in Textform
oder durch einen auffälligen Hinweis im Versicherungs-
schein auf diese Rechtsfolge der Nichtzahlung des Bei-
trages aufmerksam gemacht hat.
Die Leistungsfreiheit ist ausgeschlossen, wenn der Versi-
cherungsnehmer die Nichtzahlung nicht zu vertreten hat.

2. Folgebeitrag
a) Fälligkeit

aa) Die Folgebeiträge sind, soweit nicht etwas anderes
bestimmt ist, am Monatsersten des vereinbarten Bei-
tragszeitraums fällig.

bb) Die Zahlung gilt als rechtzeitig, wenn sie innerhalb
des im Versicherungsschein oder in der Beitragsrech-
nung angegebenen Zeitraums bewirkt ist.

b) Schadenersatz bei Verzug
Ist der Versicherungsnehmer mit der Zahlung eines Fol-
gebeitrages in Verzug, ist der Versicherer berechtigt, Er-
satz des ihm durch den Verzug entstandenen Schadens
zu verlangen.

c) Leistungsfreiheit und Kündigungsrecht nach Mahnung
aa) Der Versicherer kann den Versicherungsnehmer bei

nicht rechtzeitiger Zahlung eines Folgebeitrages auf
dessen Kosten in Textform zur Zahlung auffordern
und eine Zahlungsfrist von mindestens zwei Wochen
ab Zugang der Zahlungsaufforderung bestimmen
(Mahnung). Die Mahnung ist nur wirksam, wenn der
Versicherer je Vertrag die rückständigen Beträge der
Beiträge, Zinsen und Kosten im Einzelnen beziffert
und außerdem auf die Rechtsfolgen – Leistungsfrei-
heit und Kündigungsrecht – aufgrund der nicht frist-
gerechten Zahlung hinweist.

bb) Tritt nach Ablauf der in der Mahnung gesetzten Zah-
lungsfrist ein Versicherungsfall ein und ist der Versi-
cherungsnehmer bei Eintritt des Versicherungsfalles
mit der Zahlung des Beitrages oder der Zinsen oder
Kosten in Verzug, so ist der Versicherer von der Ver-
pflichtung zur Leistung frei.

cc) Der Versicherer kann nach Ablauf der in der Mahnung
gesetzten Zahlungsfrist den Vertrag ohne Einhaltung
einer Kündigungsfrist mit sofortiger Wirkung kündi-
gen, sofern der Versicherungsnehmer mit der Zah-
lung der geschuldeten Beträge in Verzug ist.
Die Kündigung kann mit der Bestimmung der Zah-
lungsfrist so verbunden werden, dass sie mit Frist -
ablauf wirksam wird, wenn der Versicherungsnehmer
zu diesem Zeitpunkt mit der Zahlung in Verzug ist.
Hierauf ist der Versicherungsnehmer bei der Kündi-
gung ausdrücklich hinzuweisen.

d) Zahlung des Beitrages nach Kündigung
Die Kündigung wird unwirksam, wenn der Versicherungs-
nehmer innerhalb eines Monats nach der Kündigung
oder, wenn sie mit der Fristbestimmung verbunden wor-
den ist, innerhalb eines Monats nach Fristablauf die Zah-
lung leistet.
Die Regelung über die Leistungsfreiheit des Versicherers
(Nr. 2 c) bleibt unberührt

3. Lastschrift
a) Pflichten des Versicherungsnehmers

Ist zur Einziehung des Beitrages das Lastschriftverfahren
vereinbart worden, hat der Versicherungsnehmer zum
Zeitpunkt der Fälligkeit des Beitrages für eine ausreichen-
de Deckung des Kontos zu sorgen.

b) Änderung des Zahlungsweges
Hat es der Versicherungsnehmer zu vertreten, dass ein
oder mehrere Beiträge trotz wiederholtem Einziehungs-
versuch, nicht eingezogen werden können, ist der Versi-
cherer berechtigt, die Lastschriftvereinbarung in Textform
zu kündigen. Der Versicherer hat in der Kündigung darauf
hinzuweisen, dass der Versicherungsnehmer verpflichtet
ist, den ausstehenden Beitrag und zukünftige Beiträge
selbst zu übermitteln. Durch die Banken erhobene Bear-
beitungsgebühren für fehlgeschlagenen Lastschrifteinzug
können dem Versicherungsnehmer in Rechnung gestellt
werden.

4. Unterjährige Zahlweise
Ist unterjährige Zahlweise vereinbart, so gelten die weiteren
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Teilbeträge des Jahresbetrags bis zu den vereinbarten Zah-
lungsterminen als gestundet.
Der noch ausstehende Betrag des Jahresbeitrags ist sofort
fällig, wenn  der Versicherungsnehmer mit der Zahlung eines
Teilbetrags in Verzug ist.

5. Beitrag bei vorzeitiger Vertragsbeendigung
a) Allgemeiner Grundsatz

aa) Im Falle der Beendigung des Versicherungsverhältnis-
ses vor Ablauf der Versicherungsperiode steht dem
Versicherer für diese Versicherungsperiode nur derje-
nige Teil des Beitrages zu, der dem Zeitraum ent-
spricht, in dem der Versicherungsschutz bestanden
hat.

bb) Fällt das versicherte Interesse nach dem Beginn der
Versicherung weg, steht dem Versicherer der Beitrag
zu, den er hätte beanspruchen können, wenn die Ver-
sicherung nur bis zu dem Zeitpunkt beantragt worden
wäre, zu dem der Versicherer vom Wegfall des Inter-
esses Kenntnis erlangt hat.

b) Beitrag oder Geschäftsgebühr bei Widerruf, Rücktritt, An-
fechtung und fehlendem versicherten Interesse
aa) Übt der Versicherungsnehmer sein Recht aus, seine

Vertragserklärung innerhalb von zwei Wochen zu wi-
derrufen, hat der Versicherer nur den auf die Zeit
nach Zugang des Widerrufs entfallenden Teil des Bei-
trages zu erstatten. Voraussetzung ist, dass der Ver-
sicherer in der Belehrung über das Widerrufsrecht,
über die Rechtsfolgen des Widerrufs und den zu zah-
lenden Betrag hingewiesen und der Versicherungs-
nehmer zugestimmt hat, dass der Versicherungs-
schutz vor Ende der Widerrufsfrist beginnt.
Ist die Belehrung nach Satz 2 unterblieben, hat der
Versicherer zusätzlich den für das erste Versicherungs-
jahr gezahlten Beitrag zu erstatten; dies gilt nicht,
wenn der Versicherungsnehmer Leistungen aus dem
Versicherungsvertrag in Anspruch genommen hat.

bb) Wird das Versicherungsverhältnis durch Rücktritt des
Versicherers beendet, weil der Versicherungsnehmer
Gefahrumstände, nach denen der Versicherer vor
Vertragsannahme in Textform gefragt hat, nicht ange-
zeigt hat, so steht dem Versicherer der Beitrag bis
zum Wirksamwerden der Rücktrittserklärung zu.
Wird das Versicherungsverhältnis durch Rücktritt des
Versicherers beendet, weil der einmalige oder der
 erste Beitrag nicht rechtzeitig gezahlt worden ist, so
steht dem Versicherer eine angemessene Geschäfts-
gebühr zu.

cc) Wird das Versicherungsverhältnis durch Anfechtung
des Versicherers wegen arglistiger Täuschung been-
det, so steht dem Versicherer der Beitrag bis zum
Wirksamwerden der Anfechtungserklärung zu.

dd) Der Versicherungsnehmer ist nicht zur Zahlung des
Beitrages verpflichtet, wenn das versicherte Interesse
bei Beginn der Versicherung nicht besteht, oder wenn
das Interesse bei einer Versicherung, die für ein künf-
tiges Unternehmen oder für ein anderes künftiges In-
teresse genommen ist, nicht entsteht. Der Versicherer
kann jedoch eine angemessene Geschäftsgebühr
verlangen.
Hat der Versicherungsnehmer ein nicht bestehendes
Interesse in der Absicht versichert, sich dadurch ei-
nen rechtswidrigen Vermögensvorteil zu verschaffen,
ist der Vertrag nichtig. Dem Versicherer steht in die-
sem Fall der Beitrag bis zu dem Zeitpunkt zu, zu dem
er von den die Nichtigkeit begründenden Umständen
Kenntnis erlangt.

6. Dauer und Ende des Vertrages
a) Dauer

Der Vertrag ist für den im Versicherungsschein angegebe-
nen Zeitraum abgeschlossen.

b) Stillschweigende Verlängerung
Bei einer Vertragsdauer von mindestens einem Jahr ver-
längert sich der Vertrag nach Ablauf der vereinbarten Ver-
tragsdauer um jeweils ein Jahr, wenn nicht einer der Ver-
tragsparteien spätestens drei Monate vor dem Ablauf des
jeweiligen Versicherungsjahres eine Kündigung zugegan-
gen ist.

c) Kündigung bei mehrjährigen Verträgen
Der Vertrag kann bei einer Vertragslaufzeit von mehr als
drei Jahren zum Ablauf des dritten oder jedes darauf fol-
genden Jahres unter Einhaltung einer Frist von drei Mo-
naten vom Versicherungsnehmer gekündigt werden.
Die Kündigung muss dem Versicherer spätestens drei

Monate vor dem Ablauf des jeweiligen Versicherungsjah-
res zugehen.

d) Vertragsdauer von weniger als einem Jahr
Bei einer Vertragsdauer von weniger als einem Jahr endet
der Vertrag, ohne dass es einer Kündigung bedarf, zum
vorgesehenen Zeitpunkt.

§ 20 Obliegenheiten des Versicherungsnehmers im
 Versicherungsfall

1. Der Versicherungsnehmer hat bei Eintritt eines Versiche-
rungsfalles
a) den Schaden dem Versicherer unverzüglich anzuzeigen,

das Abhandenkommen versicherter Gebäudebestandteile
und sonstiger Gegenstände auch der zuständigen Polizei-
dienststelle;

b) der Polizeidienststelle unverzüglich ein Verzeichnis der
abhanden gekommenen Gegenstände einzureichen;

c) den Schaden nach Möglichkeit abzuwenden oder zu min-
dern und dabei die Weisungen des Versicherers zu befol-
gen; er hat, soweit die Umstände es gestatten, solche
Weisungen einzuholen;

d) dem Versicherer auf dessen Verlangen im Rahmen des
Zumutbaren jede Untersuchung über Ursache und Höhe
des Schadens und über den Umfang seiner Entschädi-
gungspflicht zu gestatten, jede hierzu dienliche Auskunft
– auf Verlangen in Schriftform – zu erteilen und die erfor-
derlichen Belege beizubringen, auf Verlangen insbeson-
dere einen beglaubigten Grundbuchauszug;

e) Veränderungen der Schadenstelle möglichst zu vermei-
den, solange der Versicherer nicht zugestimmt hat; sind
Veränderungen unumgänglich, sind zumindest die be-
schädigten Teile bis zu einer Besichtigung durch den Ver-
sicherer aufzubewahren;

f) dem Versicherer auf dessen Verlangen innerhalb einer an-
gemessenen Frist von mindestens zwei Wochen ein von
ihm unterschriebenes Verzeichnis aller abhanden gekom-
menen Gegenstände vorzulegen; in dem Verzeichnis ist
der Versicherungswert dieser Gegenstände unmittelbar
vor Eintritt des Versicherungsfalles anzugeben;

g) soweit möglich und zumutbar, dem Versicherer Auskünfte
zu möglichen Ansprüchen gegenüber schadenverursa-
chenden Dritten zu erteilen.

2. Verletzt der Versicherungsnehmer eine der vorstehenden
Obliegenheiten arglistig oder vorsätzlich, so ist der Versiche-
rer von der Verpflichtung zur Leistung frei. Bei grob fahrläs-
siger Verletzung der Obliegenheit ist der Versicherer berech-
tigt, seine Leistung in dem Verhältnis zu kürzen, das der
Schwere des Verschuldens des Versicherungsnehmers ent-
spricht. Das Nichtvorliegen einer groben Fahrlässigkeit hat
der Versicherungsnehmer zu beweisen.
Außer im Falle der Arglist ist der Versicherer jedoch zur Leis -
tung verpflichtet, soweit der Versicherungsnehmer nach-
weist, dass die Verletzung der Obliegenheit weder für den
Eintritt oder die Feststellung des Versicherungsfalles noch
für die Feststellung oder den Umfang der Leistungspflicht
des Versicherers ursächlich ist.
Verletzt der Versicherungsnehmer eine nach Eintritt des Ver-
sicherungsfalles bestehende Auskunfts- oder Aufklärungs -
obliegenheit so ist der Versicherer nur dann vollständig oder
teilweise leistungsfrei, wenn er den Versicherungsnehmer
durch gesonderte Mitteilung in Textform auf diese Rechts-
folge hingewiesen hat.
Sind abhanden gekommene Gegenstände der Polizeidienst-
stelle nicht oder nicht rechtzeitig angezeigt worden, kann
der Versicherer nur für diese Gegenstände von der Entschä-
digungspflicht frei sein.

§ 21 Wegfall der Entschädigungspflicht aus besonderen
Gründen

1. Vorsätzliche oder grob fahrlässige Herbeiführung des Versi-
cherungsfalles
a) Führt der Versicherungsnehmer den Versicherungsfall

vorsätzlich herbei, so ist der Versicherer von der Entschä-
digungspflicht frei.
Ist die Herbeiführung des Schadens durch rechtskräftiges
Strafurteil wegen Vorsatzes in der Person des Versiche-
rungsnehmers festgestellt, so gilt die vorsätzliche Her-
beiführung des Schadens als bewiesen.

b) Führt der Versicherungsnehmer den Schaden grob fahr-
lässig herbei, so ist der Versicherer berechtigt, seine Leis -
tung in einem der Schwere des Verschuldens des Versi-
cherungsnehmers entsprechenden Verhältnis zu kürzen.
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2. Arglistige Täuschung nach Eintritt des Versicherungsfalles
Der Versicherer ist von der Entschädigungspflicht frei, wenn
der Versicherungsnehmer den Versicherer arglistig über Tat-
sachen, die für den Grund oder die Höhe der Entschädi-
gung von Bedeutung sind, täuscht oder zu täuschen ver-
sucht.
Ist die Täuschung oder der Täuschungsversuch durch
rechtskräftiges Strafurteil gegen den Versicherungsnehmer
wegen Betruges oder Betrugsversuches festgestellt, so gel-
ten die Voraussetzungen des Satzes 1 als bewiesen.

§ 22 Sachverständigenverfahren

1. Feststellung der Schadenhöhe
Der Versicherungsnehmer kann nach Eintritt des Versiche-
rungsfalles verlangen, dass die Höhe des Schadens in ei-
nem Sachverständigenverfahren festgestellt wird. Ein sol-
ches Sachverständigenverfahren können Versicherer und
Versicherungsnehmer auch vereinbaren.

2. Weitere Feststellungen
Das Sachverständigenverfahren kann durch Vereinbarung
auf weitere Feststellungen zum Versicherungsfall ausge-
dehnt werden.

3. Verfahren vor Feststellung
Für das Sachverständigenverfahren gilt:
a) Jede Partei hat in Textform einen Sachverständigen zu

benennen. Eine Partei, die ihren Sachverständigen be-
nannt hat, kann die andere unter Angabe des von ihr ge-
nannten Sachverständigen in Textform auffordern, den
zweiten Sachverständigen zu benennen. Wird der zweite
Sachverständige nicht innerhalb von zwei Wochen nach
Zugang der Aufforderung benannt, so kann ihn die auffor-
dernde Partei durch das für den Schadenort zuständige
Amtsgericht ernennen lassen. In der Aufforderung durch
den Versicherer ist der Versicherungsnehmer auf diese
Folge hinzuweisen.

b) Der Versicherer darf als Sachverständigen keine Person
benennen, die Mitbewerber des Versicherungsnehmers
ist oder mit ihm in dauernder Geschäftsverbindung steht;
ferner keine Person, die bei Mitbewerbern oder Ge -
schäfts partnern angestellt ist oder mit ihnen in einem
ähnlichen Verhältnis steht.

c) Beide Sachverständige benennen in Textform vor Beginn
ihrer Feststellungen einen dritten Sachverständigen als
Obmann. Die Regelung unter b) gilt entsprechend für die
Benennung eines Obmannes durch die Sachverständi-
gen. Einigen sich die Sachverständigen nicht, so wird der
Obmann auf Antrag einer Partei durch das für den Scha-
denort zuständige Amtsgericht ernannt.

4. Feststellung
Die Feststellungen der Sachverständigen müssen enthalten:
a) ein Verzeichnis der abhanden gekommenen, zerstörten

und beschädigten versicherten Sachen sowie deren nach
dem Versicherungsvertrag in Frage kommenden Versiche-
rungswerte zum Zeitpunkt des Versicherungsfalles;

b) die Wiederherstellungs- und Wiederbeschaffungskosten;
c) die Restwerte, der vom Schaden betroffenen Sachen;
d) die nach dem Versicherungsvertrag versicherten Kosten,

sowie den Mietausfall/Mietwert gemäß § 3.
5. Verfahren nach Feststellung

Der Sachverständige übermittelt seine Feststellungen bei-
den Parteien gleichzeitig. Weichen die Feststellungen der
Sachverständigen voneinander ab, so übergibt der Versiche-
rer sie unverzüglich dem Obmann. Dieser entscheidet über
die streitig gebliebenen Punkte innerhalb der durch die
Feststellungen der Sachverständigen gezogenen Grenzen
und übermittelt seine Entscheidung beiden Parteien gleich-
zeitig.
Die Feststellungen der Sachverständigen oder des Obman-
nes sind für die Vertragsparteien verbindlich, wenn nicht
nachgewiesen wird, dass sie offenbar von der wirklichen
Sachlage erheblich abweichen. Aufgrund dieser verbindli-
chen Feststellungen berechnet der Versicherer die Entschä-
digung.
Im Falle unverbindlicher Feststellungen erfolgen diese durch
gerichtliche Entscheidung. Dies gilt auch, wenn die Sach-
verständigen die Feststellung nicht treffen können oder wol-
len oder sie verzögern.

6. Kosten
Sofern nicht etwas anderes vereinbart ist, trägt jede Partei
die Kosten ihres Sachverständigen. Die Kosten des Obman-
nes tragen beide Parteien je zur Hälfte.

7. Obliegenheiten
Durch das Sachverständigenverfahren werden die Obliegen-
heiten des Versicherungsnehmers nicht berührt.

§ 23 Zahlung und Verzinsung der Entschädigung

1. Fälligkeit der Entschädigung
a) Die Entschädigung wird fällig, wenn die Feststellungen

des Versicherers zum Grunde und zur Höhe des An-
spruchs abgeschlossen sind.
Der Versicherungsnehmer kann einen Monat nach Mel-
dung des Schadens den Betrag als Abschlagszahlung
beanspruchen, der nach Lage der Sache mindestens zu
zahlen ist.

b) Der über den Zeitwertschaden hinausgehende Teil der
Entschädigung wird fällig, nachdem der Versicherungs-
nehmer gegenüber dem Versicherer den Nachweis ge-
führt hat, dass er die Wiederherstellung oder Wiederbe-
schaffung sichergestellt hat.

2. Rückzahlung des Neuwertanteils
Der Versicherungsnehmer ist zur Rückzahlung der vom Ver-
sicherer nach Nr. 1 b geleisteten Entschädigung verpflichtet,
wenn die Sache infolge eines Verschuldens des Versiche-
rungsnehmers nicht innerhalb einer angemessenen Frist
wiederhergestellt oder wiederbeschafft worden ist.

3. Verzinsung
a) Die Entschädigung ist – soweit sie nicht innerhalb eines

Monats nach Meldung des Schadens geleistet wird – seit
Anzeige des Schadens zu verzinsen.

b) Der über den Zeitwertschaden hinausgehende Teil der
Entschädigung ist ab dem Zeitpunkt zu verzinsen, in dem
der Versicherungsnehmer die Sicherstellung der Wieder-
herstellung oder Wiederbeschaffung versicherter Sachen
gegenüber dem Versicherer nachgewiesen hat.

c) Der Zinssatz liegt bei 4 Prozent, soweit nicht aus einem
anderen Rechtsgrund ein höherer Zins zu zahlen ist.

d) Die Zinsen werden zusammen mit der Entschädigung fäl-
lig.

4. Hemmung
Bei der Berechnung der Fristen gemäß Nr. 1, 3 a und Nr. 3 b
ist der Zeitraum nicht zu berücksichtigen, in dem infolge
Verschuldens des Versicherungsnehmers die Entschädigung
nicht ermittelt oder nicht gezahlt werden kann.

5. Aufschiebung der Zahlung
Der Versicherer kann die Zahlung aufschieben, solange
a) Zweifel an der Empfangsberechtigung des Versicherungs-

nehmers bestehen;
b) ein behördliches oder strafgerichtliches Verfahren gegen

den Versicherungsnehmer oder seinen Repräsentanten
aus Anlass dieses Versicherungsfalles noch nicht abge-
schlossen ist;

c) eine Mitwirkung des Realgläubigers gemäß den gesetzli-
chen Bestimmungen über die Sicherung von Realgläubi-
gern nicht erfolgte.

§ 24 Kündigungsrecht nach dem Versicherungsfall

1. Kündigungsrecht
Nach dem Eintritt eines Versicherungsfalles (§ 4) kann jede
der Vertragsparteien den Versicherungsvertrag kündigen.
Die Kündigung ist in Schriftform zu erklären. Sie muss der
anderen Vertragspartei spätestens einen Monat nach Aus-
zahlung oder Ablehnung der Entschädigung zugegangen
sein.

2. Kündigung durch Versicherungsnehmer
Kündigt der Versicherungsnehmer, wird seine Kündigung
sofort nach ihrem Zugang beim Versicherer wirksam. Der
Versicherungsnehmer kann jedoch bestimmen, dass die
Kündigung zu einem späteren Zeitpunkt, spätestens jedoch
zum Ende der laufenden Versicherungsperiode, wirksam
wird.

3. Kündigung durch Versicherer
Eine Kündigung des Versicherers wird einen Monat nach
ihrem Zugang beim Versicherungsnehmer wirksam.

§ 25 Zurechnung von Kenntnis und Verhalten

1. Besteht der Vertrag mit mehreren Versicherungsnehmern,
muss sich jeder Versicherungsnehmer Kenntnis und Verhal-
ten der übrigen Versicherungsnehmer zurechnen lassen.

2. Ferner muss sich der Versicherungsnehmer Kenntnis und
Verhalten seiner Repräsentanten im Rahmen von §§ 10, 
10 a, 11, 12, 20, 21 zurechnen lassen.

3. Ist bei Verträgen mit einer Gemeinschaft von Wohnungsei-
gentümern der Versicherer wegen des Verhaltens einzelner
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Wohnungseigentümer ganz oder teilweise leistungsfrei, so
kann er sich hierauf gegenüber den übrigen Wohnungsei-
gentümern wegen deren Sondereigentum sowie deren Mit-
eigentumsanteile nicht berufen. Der Wohnungseigentümer,
in dessen Person der Verwirkungsgrund vorliegt, hat dem
Versicherer die darauf entfallenden Aufwendungen zu erset-
zen.

4. Die übrigen Wohnungseigentümer können verlangen, dass
der Versicherer sie auch insoweit entschädigt, als er ge-
genüber einzelnen Miteigentümern leistungsfrei ist, sofern
diese zusätzliche Entschädigung zur Wiederherstellung des
gemeinschaftlichen Eigentums verwendet wird. Der Woh-
nungseigentümer, in dessen Person der Verwirkungsgrund
vorliegt, ist verpflichtet, dem Versicherer diese Mehraufwen-
dungen zu erstatten.

5. Für die Gebäudeversicherung bei Teileigentum gelten Nr. 3
und Nr. 4 entsprechend.

§ 26 Anzeigen, Willenserklärungen, Anschriftenänderungen

1. Soweit gesetzlich keine Schriftform verlangt ist und soweit
in diesem Vertrag nicht etwas anderes bestimmt ist, sind die
für den Versicherer bestimmten Erklärungen und Anzeigen,
die das Versicherungsverhältnis betreffen und die unmittel-
bar gegenüber dem Versicherer erfolgen, in Textform abzu-
geben.
Erklärungen und Anzeigen sollen an die Hauptverwaltung
des Versicherers oder an die im Versicherungsschein oder in
dessen Nachträgen als zuständig bezeichnete Stelle gerich-
tet werden. Die gesetzlichen Regelungen über den Zugang
von Erklärungen und Anzeigen bleiben unberührt.

2. Hat der Versicherungsnehmer eine Änderung seiner An-
schrift dem Versicherer nicht mitgeteilt, genügt für eine Wil-
lenserklärung, die dem Versicherungsnehmer gegenüber ab-
zugeben ist, die Absendung eines eingeschriebenen Briefes
an die letzte dem Versicherer bekannte Anschrift. Entspre-
chendes gilt bei einer dem Versicherer nicht angezeigten
Namensänderung. Die Erklärung gilt drei Tage nach der Ab-
sendung des Briefes als zugegangen.

3. Hat der Versicherungsnehmer die Versicherung für seinen
Gewerbebetrieb abgeschlossen, finden bei einer Verlegung
der gewerblichen Niederlassung die Bestimmungen nach 
Nr. 2 entsprechend Anwendung.

§ 27 Vertretervollmacht

1. Erklärungen des Versicherungsnehmers
Der Versicherungsvertreter gilt als bevollmächtigt, vom Ver-
sicherungsnehmer abgegebene Erklärungen entgegenzu-
nehmen betreffend
a) den Abschluss bzw. den Widerruf eines Versicherungs-

vertrages,
b) ein bestehendes Versicherungsverhältnis einschließlich

dessen Beendigung,
c) Anzeige- und Informationspflichten vor Abschluss des

Vertrages und während des Versicherungsverhältnisses.
2. Erklärungen des Versicherers

Der Versicherungsvertreter gilt als bevollmächtigt, vom Ver-
sicherer ausgefertigte Versicherungsscheine oder deren
Nachträge dem Versicherungsnehmer zu übermitteln.

3. Zahlungen an den Versicherungsvertreter
Der Versicherungsvertreter gilt als bevollmächtigt, Zahlun-
gen, die der Versicherungsnehmer im Zusammenhang mit
der Vermittlung oder dem Abschluss eines Versicherungs-
vertrags an ihn leistet, anzunehmen. Eine Beschränkung
dieser Vollmacht muss der Versicherungsnehmer nur gegen
sich gelten lassen, wenn er die Beschränkung bei der Vor-
nahme der Zahlung kannte oder in Folge grober Fahrlässig-
keit nicht kannte.

§ 28 Gerichtsstand

1. Klagen gegen den Versicherer oder Versicherungsvermittler
Für Klagen aus dem Versicherungsvertrag oder der Versi-
cherungsvermittlung ist neben den Gerichtsständen der Zi-
vilprozessordnung (ZPO) auch das Gericht örtlich zuständig,
in dessen Bezirk der Versicherungsnehmer zur Zeit der Kla-
geerhebung seinen Wohnsitz, in Ermangelung eines solchen
seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat.

2. Klagen gegen den Versicherungsnehmer
Für Klagen aus dem Versicherungsvertrag oder der Versi-
cherungsvermittlung gegen den Versicherungsnehmer ist
ausschließlich das Gericht örtlich zuständig, in dessen Be-
zirk der Versicherungsnehmer zur Zeit der Klageerhebung

seinen Wohnsitz, in Ermangelung eines solchen seinen ge-
wöhnlichen Aufenthalt hat.

3. Unbekannter Wohnsitz oder Wohnsitz außerhalb der Eu-
ropäischen Union, Islands, Norwegens oder der Schweiz
Ist der Wohnsitz oder gewöhnliche Aufenthalt des Versiche-
rungsnehmers im Zeitpunkt der Klageerhebung nicht be-
kannt, bestimmt sich die gerichtliche Zuständigkeit bei Kla-
gen aus dem Versicherungsvertrag gegen den Versiche-
rungsnehmer nach dem Sitz des Versicherers oder dessen
für den Versicherungsvertrag zuständigen Niederlassung.
Verlegt der Versicherungsnehmer seinen Wohnsitz in einen
Staat außerhalb der Europäischen Gemeinschaft, Islands,
Norwegens oder der Schweiz, sind die Gerichte des Staates
zuständig, in dem der Versicherer seinen Sitz hat.

§ 29 Verjährung

1. Die Ansprüche aus dem Versicherungsvertrag verjähren in
drei Jahren.

2. Die Verjährung beginnt mit dem Schluss des Jahres, in dem
der Anspruch entstanden ist und der Gläubiger von den An-
spruch begründenden Umständen und der Person des
Schuldners Kenntnis erlangt oder ohne grobe Fahrlässigkeit
erlangen müsste.

3. Ist ein Anspruch aus dem Versicherungsvertrag bei dem
Versicherer angemeldet worden, zählt der Zeitraum vom Be-
ginn der Verjährung bis zum Zugang der in Textform mitge-
teilten Entscheidung des Versicherers beim Anspruchsteller
bei der Fristberechnung nicht mit.

§ 30 Veräußerung der versicherten Sache und deren
Rechtsfolgen

1. Rechtsverhältnisse nach Eigentumsübergang
a) Wird die versicherte Sache vom Versicherungsnehmer

veräußert, so tritt zum Zeitpunkt der Eintragung als neuer
Eigentümer in das Grundbuch (nicht Auflassungsvormer-
kung) an dessen Stelle der Erwerber in die während der
Dauer seines Eigentums aus dem Versicherungsverhältnis
sich ergebenden Rechte und Pflichten des Versiche rungs -
nehmers ein.

b) Der Veräußerer und der Erwerber haften für den Beitrag,
der auf die zur Zeit des Eintrittes des Erwerbers laufende
Versicherungsperiode entfällt, als Gesamtschuldner.

c) Der Versicherer muss den Eintritt des Erwerbers erst ge-
gen sich gelten lassen, wenn er hiervon Kenntnis erlangt.

2. Kündigungsrechte
a) Der Versicherer ist berechtigt, dem Erwerber das Versi-

cherungsverhältnis unter Einhaltung einer Frist von einem
Monat zu kündigen. Dieses Kündigungsrecht erlischt,
wenn es nicht innerhalb eines Monats ab der Kenntnis
des Versicherers von der Veräußerung ausgeübt wird.

b) Der Erwerber ist berechtigt, das Versicherungsverhältnis
mit sofortiger Wirkung oder zum Ende der laufenden Ver-
sicherungsperiode in Schriftform zu kündigen.
Das Kündigungsrecht erlischt, wenn es nicht innerhalb ei-
nes Monats nach dem Erwerb, bei fehlender Kenntnis
des Erwerbers vom Bestehen der Versicherung innerhalb
eines Monats ab Erlangung der Kenntnis, ausgeübt wird.

c) Im Falle der Kündigung nach a und b haftet der Veräuße-
rer allein für die Zahlung des Beitrages.

3. Anzeigepflichten
a) Die Veräußerung ist dem Versicherer vom Veräußerer oder

Erwerber unverzüglich in Textform anzuzeigen.
b) Ist die Anzeige unterblieben, so ist der Versicherer nicht

zur Leistung verpflichtet, wenn der Versicherungsfall spä-
ter als einen Monat nach dem Zeitpunkt eintritt, zu dem
die Anzeige hätte zugehen müssen und der Versicherer
nachweist, dass er den mit dem Veräußerer bestehenden
Vertrag mit dem Erwerber nicht geschlossen hätte.

c) Abweichend von b ist der Versicherer zur Leistung ver-
pflichtet, wenn ihm die Veräußerung zu dem Zeitpunkt
bekannt war, zu dem ihm die Anzeige hätten zugehen
müssen, oder wenn zur Zeit des Eintrittes des Versiche-
rungsfalles die Frist für die Kündigung des Versicherers
abgelaufen war und er nicht gekündigt hat.

§ 31 Anzuwendendes Recht; Schlussbestimmungen

1. Soweit nicht in den Versicherungsbedingungen Abweichen-
des bestimmt ist, gelten die gesetzlichen Vorschriften.

2. Für diesen Vertrag gilt deutsches Recht.
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